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Das neue Neich^VolKLchul.Gejch. 

«irseh vom 1 1 . M a i 1^09 
mit den durch das Ersetz vom 2. Mai 1883 verfügten ^ndernugeü. 

^ . Von den öffentlichen Volksschulen. 
1. Zweck und E i n r i c h t u n g der Schulen, 

ß. 1. Die Volksschule !hat zur Aufgabe, die Kinder sittlich^cligiös ;u er̂  
ziehen, deren Geistesthätigkeit zu entwickeln, sie mit den zur weiteren Äusbil-

' , düng für das Leben erforderlichen Kenntnissen und Fertigkeiten auszustatten und 
r- die Grundlage für Heranbildung tüchtiger Menschen und Mitglieder des Gemcim 
'Wesens zu schaffen. 

ß. 2. Jede Volksschule, zu deren Gründung oder Erhaltung der Staat, 
das Land oder die Ortsgemeinde die Kosten ganz oder theilmeise beiträgt, ist 
eine öffentliche Anstalt und als solche der Jugend ohne Unterschied des Glaubens
bekenntnisses zugänglich. 

Die i n . anderer Weise gegründeten und erhaltenen Volksschulen sind 
Privatanstalten. 

1. A l l g e m e i n e Volksschule. 

." A 3. Die Lehrgcgenstände der allgemeinen Volksschule sind.-
Religion; 
Lesen und Schreiben; 
Unterrichtssprache; 

' Rechnen, in Verbindung mit der geometrischen Formenlehre; 
das für die Schüler Fasslichste nnd Wissenswerteste aus der Raturgeschichle, 

Naturlehre,. Geographie nnd ^schichte mit besonderer Rücksichtnahme 
auf das Vaterland mid dessen Verfassung; 

Zeichnen; 
Gesang; 

ferner: 
, . , weibliche Handarbeiten für Mädchen; 

Turnen für Knaben obligat, für Mädchen nicht obligat. 
' Der Umfang, iu welchem die Lehrgcgenstände behandelt werden, richtet sich 

nach der Stufe, aus welcher jede Schule mit Rücksicht auf die Anzahl der ver 
fügbaren Lehrkräfte steht. Eben davon hängt auch die Ausdehnung de<> Unter 
richtrs auf andere als die hier genannten Lehrgegenstände, insbesondere iu einer 
anderen Landessprache lß. «) ab. 

ß. 4. Die Lrhrpläne für die Volksschulen, sowie Alles, was zur inneren 
.Ordnung derselben gehört, stellt der Minister für Kultus nnd Unterricht mich 
Einvernehmung ober auf Grund der Antrage der LandesschulbelMe fest. 
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ß. 5, Der Religionsunterricht wird durch die betreffenden Kirchenbehörden 
(Vorstände der israelitischen Cultusgemeinden) besorgt und zunächst von ihnen 
überwacht. 

Die dem Religionsunterrichte zuzuweisende Anzahl von Stunden bestimmt 
der Lrhrplan/ 

Die Verteilung des Lehrstoffes auf die einzelnen Iahrrscurse wird von 
den Kirchenl'ehörden festgestellt. 

Die Rcligionslehrcr, die Kirchcnbehörden und Ncligionsgenossenschaftcn 
haben den Schulgesetzen und den innerhalb derselben erlassenen Anordnungen 
der Schulbehördcn nachzukommen. 

Die Versmymgen der Kirchenbehürden über den Religionsunterricht und 
die religiösen Übungen sind dem Leiter der Schule (ß. 12) durch die Bezirks»! 
schulaussicht zu verbinden. Verfügungen, welche mit der allgemeinen Schul
ordnung unvereinbar sind, wird die Verkündigung versagt. 

An jenen Orten, wo kein Geistlicher vorhanden ist, welcher den Religions« 
Unterricht regelmäßig zu ertheilcn vermag, kann der Lehrer mit Zustimmung 
der Kirchenbehörde verhalten werden, bei diesem Unterrichte für die seiner Con-
fesfion angehürigcn Kinder in Gemöstheit der durch die Schulbehürden erlassenen 
Anordnungen mitzuwirken. 

Falls eine Kirche oder Religionsgesellschaft die Besorgung des Religions
unterrichtes nnterlässt, hat die Landesschulbehörde nach Einvernehmung der 
Betheiligten die erforderliche Verfügung zu treffen. 

l>. <'>. Über die Unterrichtssprache und über die Unterweisung in einer 
zweiten Landessprache entscheidct̂ nach Anhörung Derjenigen, welche die Schule 

' erhalten, innerhalb der. durch oie Gesetze gezogenen Grenzen die Landesschul
behörde. 

8» 7. Der Lehrstoff der Volksschule ist auf die Jahre, während welcher 
jedes Kind die Schule zu besuchen hat, nach Möglichkeit so zu vcrthcilen, dnss. 
jedem dieser Jahre eine Unterrichtsstufe entspreche. 

Die Gruppierung der Schuljugend in Abthciluttgen ober Elasten ist durch 
die Anzahl der Schüler und der verfügbaren Lehrkräfte bedingt und kann nach 
Umständen, besonders auf dem Lande, nach den Grundsätzen des Halbtagsuntcr-
richtes eingerichtet werden. 

^- 8- N- Über die Zuliissigleit der Lehr« und Lesebücher entscheidet nach 
Anhörung der Landesschulbehörde der Minister für Eultus und Unterricht. 

Die Wahl unter den für zulässig erklärten Lehr« und Lesebüchern trifft nach 
Anhörung der Vezirtslehrerconfrrcnz die Landesschulbehörde. 

ß. N. Die Anzahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden in den verschiedenen̂  
Iahrescursen der öffentlichen Volksschule bestimmt der Lehrplan. 

An den Fabrilsschulen (ß. «0) muss die Unterrlchtsdauer mindestens zwölf 
Stunden wöchentlich betragen, welche auf die einzelnen Tage der Woche möglichst 
glcichmäsug zu uertheilen find. Die Unterrichtsstunden sind nur zwischen sieben 
Uhr morgens und sechs Uhr abends mit Ausnahme der Mittagsstunde anzusehen. 

8- l<>. Mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse des Ortes können mit 
einzelnen Schulen Anstalten zur Pflege, zur Erziehung und zum Unterrichte noch 
nicht schulpflichtiger Kinder, sowie speeiclle Lehrcurse für die der Schulpflichtig-
keit entwachsene Jugend verbunden werden (g. 59, Absatz 2). 

Für Mädchen, welche der Schulpflichtigkeit entwachsen sind, können auch 
Lehrcurse zum Zwecke allgemeiner Fortbildung errichtet werden <H. b9, Absatz 2). 

6- " - Die Zahl.der Lehrkräfte an jeder Schule richtet sich nach, der) 

Erreicht bi, Schülerzahl bei ganztägigem Unterrichte in drei auseinander 
folgenden Jahren »m Durchschnitte 8«', so musg unbedingt für eine zweite Lehr«' 



'kraft, und steigt diese Zahl auf Ni0, für eiue dritte gesorgt und nach diesen: 
Verhältnisse die Zahl der Lehrer noch weiter vermehrt werden. 

Vct hlllbtaa.ia.em Unterrichte find auf eine Lehrkraft ION Schüler zu rel!,nen' 
Bei der Bestimmung der Zahl der Lehrkräfte für jene allgemeinen Volk>i 

fchulen. welche für die Kinder der zwei letzten Iahreßstufeu ri,u' von der Mar l 
abweichende Einrichtung erhalten (ß. 2>, Absatz 4), sind diese ,üinoer nill,t zn 
berücksichtigen. 

Einmal errichtete Lehrstellen dürfen nur mit Bewilligung der Lands, s 'iü 
behörde beseitigt werden. 

Der Landesgesehgebung bleibt es vorbehalten, die Marimalanzahl der rinein 
Lehrer zuzuweisenden Schüler herabzllsetzen. 

ß. 12, Der verantwortliche Leiter der Volksschute ist der Lehrer, und ivo 
mehrere Lehrkräfte bestellt sind, der hiczn bestimmte Oberlehrer. 

ß. 11 .̂ Schulen mit e iner Lehrstelle sind mit einem Lehrer zu besehen-
sind zwei oder drei Lehrstellen vorbanden, so laun für e inen Posten ein 
U n t c r l e h r e r angestellt werden. 

Bestehen an einer Schule vier oder fünf Lehrstellen, so lönuen zwei Unter 
lehrer verwendet werden. 

Bei einer größeren Anzahl von Lehrstellen kann ein Drittel derselben nnl 
Untcrlehrern besetzt werden, 

ß. 14. Die Bestimmungen der tztz. 5 —l.'l gelten mich für selbständig 
Mädchenschulen, für die Annwahl uud Anordnung des Lehrstoffes die Anü,!,! 
der Lehrkräfte und die Anstellung von Lehrerinnen und Unterlehrcrinnen an 
denselben. 

Sind an einer Mädchenschule mehrere Lehrkräfte bestellt, so sülnt die 
leitende Lehrerin den Titel „Oberlehrerin". 

H. 15. Die Lehrerinnen nnd Unterlehrerinnen der Mädchenschulen haben in 
der Regel auch deu Unterricht in den weiblichen Handarbeiten zu erlheilen, wofür 
eine besondere Schulabtheilung einzurichten ist. 

Wo die Mädchenschule männlichen Lehrkräften übertragen ist, mnss für den 
Unterricht in 'den weiblichen Handarbeiten eine besondere Lehrerin angestellt 
werden. 

Mo selbständige Mädchenschulen nicht bestehen, sind flir die schnlpslichligen 
Mädchen eigene Arbeitsschulen abgesondert oder in Verbindung mit der Vc i t ^ 
schule zu errichten. 

ß. M . Ob in den unteren blassen der Volksschule auch der Unterricht 
der Knaben weiblichen Lehrkräften «invertraut werden könne, bestimmt die Landes
gesehgebung, 

2. Bürgerschule . 

H. 17. Die Bürgerschule hat eine Über das Lehrzicl der allgemeinen Volks-
schule'hinausreichende'Bildung, namentlich mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der 
Gewerbetreibenden und der Landwirte zu gewähreu. Dieselbe vermittelt auch 
die Vorbildung für Lehrerbildungsanstalten und für jene Fachschulen, welche eine 
Mittelfchulvorbildung nicht voraussetzen. 

Die Lehrgegenstände der Bürgerschule find: 
Religion; . 
Unterrichtssprache in Verbindung mit Geschäftsaufsntzen; 
Geographie uud Geschichte mit besonderer Rücksicht auf das Vaterland und 

dessen Verfassung! 
Naturgeschichte; 
Raturlehre; 
Rechnen in Verbindung mit einfacher Buchführung; 

t.!'^', Geometrie und geometrisches Zeichnen; 

http://hlllbtaa.ia.em
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Freihandzeichnen; 
Schönschreiben; 
Gesang; 

weibliche Handarbeiten für Mädchen; 
Turnen für Knaben obligat, für Mädchen nicht obligat. 
An den nichtdentschen Bürgerschulen soll die Gelegenheit zur Erlernung 

der deutschen Sprache geboten werden. 
Mit Genehmigung der Lnndesschulbehörde kann in der Bürgerschule auch 

ein nicht obligatorischer Unterricht in anderen lebenden Sprachen, im Clauier. 
und Violinsviel crlheilt werden. 

ß. 18. Die Bürgerschule besteht aus drei Classen, welche sich nn den fünfte 
Iahrescurs der allgemeinen Volksschule anschließen. 

Denjenigen, welche die Schule erhalten, bleibt es überlassen, die Bürge 
schule mit einer allgemeinen Volksschule unter einem gemeinsamen Leiter zu 
verbinden, I n diesem Falle führt sie den Namen „Allgemeine Volks- und 
Bürgerschule". 

tz. l'.>. Die Vesiimmnngen der ß§. 4 bis si, Kl bis 14 finden mit folgenden 
Abwei'chunaen auch auf die Bürgerschule Anwendung: 

1. Bei Feststellung des Lehrplanes ist auf die speciellen Bedürfnisse des 
Schulortes und Bezirkes Rücksicht zu nehmen. 

2. I n der Bürgerschule muss durchgängig die Trennung der Geschlechter 
eintreten. 

3. Die Lehrerconferenz erstattet die Vorschläge für die Wahl aus den für 
znlnssig erklärten Lehr» und Lesebüchern an die Landesschnlbehö'rde; auch tank 
dieselbe Anträge auf Einführung neuer Lehr» und Lesebücher stellen. 

4. Der verantwortliche Leiter der Schule führt den Titel: „Director". 
5». Die Zahl der Lehrkräfte beträgt mit Ausschluss des Direktors und der 

Religionsichrer mindestens drei. 

I I . Schulbesuch. 

8> 20. Die Eltern ober deren Stellvertreter dürfen ,hre Kinder oder 
Pflegebefohlenen nicht ohne den Unterricht Iassen> welcher für die öffentlichen 
Volksschulen vorgeschrieben ist. 

3. 21. Die Schulpflicht beginnt mit dem vollendeten sechsten und dauert' 
bis zum vollendeten vierzehnten Lebensjahre. 

Der Austritt aus der Schule darf aber nur erfolgen, wenn die Schulet, 
die für die Volksschule vorgeschriebenen nothwendigsten Kenntnisse, als: Religion/ 
Lesen, Schreiben uud Rechnen besitzen. 

An den allgemeine» Volksschulen sind nach vollendetem sechsjährigen Schul
besuche den Kindern auf dem Lande und den Kindern der unbemittelten Volks-« 
classen in Städten und Märkten über Ansuchen ihrer Eltern oder deren Stell« 
Vertreter ans rücksichtswürdigen Gründen Erleichterungen in Bezug aus das Maß 
des regclmäsngen Schulbesuches zuzugestehen. Dieselben haben in'der Einschrcin«, 
lung des Unterrichtes auf einen Theil des Jahres, oder auf halbtägigen Unter«-
richt oder aus einzelne Wochentage zu bestehen. 

Diese Erleichterungen sind auch Kindern ganzer Schulgemeinden auf dem. 
Lande zu gewähren, wenn die Vertretungen der ftimmtlichen eingeschulten Gemein-'-
den auf Grund von Gemeindeausschus^Veschlüssen darum ansuchen. I n diesem ' 
Falle kann der Lehrplan so eingerichtet werden, dass der abgekürzte Unterricht' 
den Kindern in besonderen, von den übrigen Schülern getrennten Abtheilungeni 
mindestens bis zur Vollendung des vierzehnten Lebensjahres ertheilt werde. 



I n alle«, in den voranstellenden zwei Absähen vorgesehenen Hälsen ist der 
Unterricht in der Art zu erthrilen, dass die Schulpstichligen mittelst denselben 
das allgeinein vorgeschriebene Lehrziel erreichen können. 

Am Schlüsse des Schuljahren lann Schülern, welche das vierzehnte Gebens 
jähr zwar noch nicht zurückgelegt haben, dasselbe aber im nächsten lmll'en ^,iln^ 

^vollenden, und welche die Gegenstände der Vollsschnle uollstnirdig innehaben, 
- aus erheblichen Gründen von der Nezirlsschulaufsichl die Enüassung denüNî t 

werden. 
ß. 22. Die Aufnahme findet, die Fälle der ltbersirdlung der Altern >n>̂  

^genommen, nnr beiin Beginne des Schuljahres statt. 
Dir Nezirlsschulaussicht und in dringenden Fällen die Orlsschulaussuhl 

kann ausnahmsweise die Aufnahme von mindern während des Ccimljubres 
gestatten. 

H. 23. Von der Verpflichtung, die öffentliche Schule zu befuchen, sind ;e!t 
weilig'oder dauernd entbuuden: 

Kinder, welche eine höhere Schnle, oder gewerbliche oder lairdwirlschnsl 
liche Schulen oder Fachcursc besuchen, insofernc diese nach ihrer Einrichtung 
geeignet erscheinen, den Volksschulunterricht z>l ersehen; ferner Kinder, denen ein 
be»n Untcrrichtszwccke oder Schulbesuche hinderliches geistiges oder schweres lö> 
perliches Gebrechen anhaftet; endlich solche, die zu Hause oder in einer Privat-
anstatt unterrichtet werden. 

I m letzteren Falle sind die Eltern oder deren Stellvertreter dafür verant 
wortlich, dass den Kindern mindestens der für die Volksschule vorgeschriebene 
Unterricht in genügender Weise zu Theil werde. 

, Waltet in dieser Beziehung ein Zweifel ob, fo hat die Nezirksschulaussicht 
die Verpflichtung, sich in angemessener Weise davon zu überzeugen, ob der Zweisei 
gegründet sei oder »icht. Den zu diesem Behufc angeordneten Maßregeln haben 
sich die Eltern oder deren Stellvertreter zu fügen. 

ß. 24. Die Eltern oder deren Stellvertreter, sonne die Inhaber von 
Fabriken und Gewerben sind fiir den regelmäßigen Schulbesuch der schulpflich
tigen Kinder verantwortlich und können zur Erfüllung dieser Pflicht durch 
Zwangsmittel angehalten werden. Das Nähere hierüber bestimmt die Landes-
geschgebung. 

tz. 25. Die Elteru und deren Stellvertreter sind verpflichtet, den Kindern 
die erforderlichen Schnlbücher nnd anderen Lernmittel zu beschassen. 

I I I , L e h r e r b i l d u n g nnd B e f ä h i g u n g zum Lehramle . 

tz. 26. Die Heranbildung der nöthigen Lehrkräfte erfolgt in nach dem 
Geschlcchte der Zöglinge gesonderten Lehrerbildungsanstalten. 

H. 27. Zur praktischen Ausbildung der Zöglinge besteht bei jeder Lehrer 
btldungsnnstalt eine Volksschule als Übungs- und Musterschule, bei Bildung?-
anstnlten für Lehrerinnen auch ein Kindergarten. 

Den Lehrerbildungsanstalten wird auch znr Anleitung und Übung in den 
landwirtschaftlichen Arbeiten ein zweckmäßig gelegenes Stück Land in enl-
sprechende!!. Umfange zugewiesen. 

§. 28. Die Daner des Bildnng^urses beträgt vier Jahre. 
ß. 29. I n den Btldungsanstalten ftlr Lehrer wird gelehrt: 
Religion,' 
Pädagogik mit praktischen Übungen; 
Unterrichtssprache; 
Geographie; 
Geschichte und vaterländische Versassungslrhre; 
Mathematik und geometrisches Zeichnen; 



Naturgeschichte: 
Naturlehrc; , , . „ .., 
Landwirtschnftslehre mit besonderer Rücksicht auf die Vodenverhaltnisse 

des Landes; 
Schönschreiben; 
Freihandzeichnen; 
Mus,k mit besonderer Verücksichtigung der Kirchenmusik; 
Turnen. 
Außerdem sind die Zöglinge dort, wo sich dazu die Gelegenheit findet, nnt 

der Methode des Unterrichtes für Taubstumme und Winde, sowie mit der Orga
nisation des Kindergartens und der Erziehungsanstalten für sittlich verwahrloste 
Binder bekannt zu machen. 

Als nicht obligate Gegenstände können andere lebende Sprachen mit Ge-
nchmignnn, des Ministers für Cultus und Unterricht gelehrt werden, 

tz. !W. Die Lehrgcgcnstände un Vildungsanstalten für Lehrerinnen sind: 
Religion; 
Pädagogik mit praktischen Übungen; 
Unterrichtssprache; 
Geographie; 
Geschichte; 
Arithmetik und geometrische Formenlehre; 
Naturgeschichte; 
Naturlehre; 
Schönschreiben: 
Freihandzeichnen; 
Mnsik; 
weibliche Handarbeiten; 
Turnen. 
Außerdem sind die Zöglinge dort, wo sich dazu die Gelegenheit findet, mit 

der Organisation des Kindergartens bekannt zu machen, 
Als nicht obligate Gegenstände können andere lebende, namentlich fremde 

Sprachen mit Genehmigung des Ministers für Cultus und Unterricht gelehrt 
werden. 

Die Ausbildung von Arbeitslehrerinnen erfolgt entweder nn den Vildungs
anstalten für Lehrerinnen oder in gesonderten Lehrcursen. 

§. AI . Die Unterrichtssprache wird, soweit das Landesgesetz nicht etwas 
Anderes bestimmt, auf Vorschlag der Lnndcsschulbehördc vom Untcrrichtsminister 
festgeseht. 

Mo es das Bedürfnis erheifcht, soll den Zöglingen auch die Gelegenheit 
zur Ausbildung in einer zweiten Landessprache geboten werben, damit sie die 
Vesähigunc, erlangen, eventuell auch in dieser zu lehren-

8. 32. Zur Aufnahme in den ersten Iahrgana wird nebst physischer Tüch
tigkeit, sittlicher Unbescholtenheit und einer entsprechenden Vorbildung in der' 
Regel das zurückgelegte fünfzehnte Lebensjahr qefordert. Aus besonders rllcksichts» 
würdigen Grünben kann der Minister eine Altersnachsicht von höchstens fechs, 
Monaten bewilligen, ,̂ 

Der Nachweis der entsprechenden Vorbildung wird durch eine strenge Aus-
nahmsprlifung geliefert. 

Diese erstreckt sich im Allgemeinen auf jene Lehrgegenstnndc, welche in der , 
Vürgerfchule obligat .gelehrt werden. Bewerber mit musikalischer Vorbildung 
sind bei der Ausnahme vorzugsweise zu berücksichtigen. 

Die öffentlichen Lehrerbildungsanstalten sind den mit diesen Nachweisen 
versehenen Aufnahmsbewerbern ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses ,« . 
gänglich. 



,' 

ß. 33. Die Anzahl der Zöglinge darf in einem Jahrgänge vier^i "> ^ 
überschreiten. 

ß. 34. Nach vollständiger Beendigung des Untrrrichtscurses werden die 
Lehramtszöglinge einer unter dem Vorsitze eines Abgeordneten der Landrofchni 

t behörde abzuhaltenden strengen,Prüfung ans sämmtlichcn an der Lehrerl'ildnng',, 
anstatt gelehrten Gegenständen unterzogen und erhalten, wenn sie den uorschrist^ 
mäßigen Anforderungen entsprechen, ein Z e u g n i s der Rei fe, 

§. 35. Das Lehrpersonale der Lehrerbildungsanstalt besteht aus de»-. 
Director, welcher zuleich die Ubungsschule leitet, aus zwei bis vier Hanptlebrern, 
den Religionslehrern und den erförderlichen .Hilfslehrern und wird vom Minister 
für Cultüs und Unterricht nach Einvernehmung der Landesschulbehürde ernannt. 

Die Lehrer der Ubungsschule sind verpflichtet, bei der Bildung der Lehr 
amtszöglinge als Hilfslehrer mitzuwirken. 

ß. 36. Die Rechtsverhältnisse des Lehrpersonals werden durch besondere 
Vorschriften geregelt, Die Religionslehrcr sind im Falle definitiver Anstcllnnq 
bezüglich der Rechte und Pflichten den hanptlehreru gleichzustellen. 

8. 37. Der Unterricht in den Vildnngsnnslaltcn für Lehrer und Lehre
rinnen' ist unentgeltlich. 

Unbemittelte, geistig begabte Zöglinge können gegen Übernahme der Ver 
bindlichkeit, sich wenigstens sechs Jahre lang dem Lehramte zu widmen, Stipendien 
erhalten. 

ß. 38. Das Zeugnis der Reife (tz. 3-<) befähigt zur provisorischen Anstellung 
als Unterlehrer oder Lehrer. 

Zur definitiven Anstellung als Unterlehrcr oder Lehrer an allgemeinen 
.Volksschulen ist das Lehrbefähigungszcugnis für allgemeine Volksschule» erforder
lich, welches nach einer mindestens zweijährigen nlsriedenstellenden Verwendung 
im praktischen Schuldienste an einer öffentlichen oder einer mit dem Osfentlul, 
keitsrcchte versehenen Prirmtuolköschule durch die Lehrbesähigungspriifung erwor^ 
ben wird. 

Zur definitiven Anstellung als Unterlelner oder Lehrer nn Bürgerschulen 
ist das Lehrbesnhigungszeugnis für Bürgerschulen erforderlich, welches nacb einer 
mindestens dreijährigen vollkommen befriedigenden Verwendung an Volksschulen 
oder an anderen Lehranstalten durch Mlegüng einer besonderen Prüfung erwor
ben wird. I m Lehramtc erprobte technische Lehrer für die mit einzelnen Schulen 
verbundenen speciellen Lehreurse stz, i<>) tonnen vom Nulerrichlöminister von 
dieser Prüfung dispensiert werden. 

Zur Vornahme der Lehrbesähigungsprilfnngen werden besondere Commifsio-
nen vom Minister für Cultus und Unterricht eingefetzt, wobei als Grundsatz zu 
gelten hat, dass vorzugsweise Direktoren und Lehrer der Lehrerbildungsanstalten, 
Schulinspeetorrn und tüchtige Volksschullehrer Mitglieder der Commission sei» sollen. 

Zllm Vehufe der Prüfung der Kandidaten hinsichtlich ihrer Befähigung 
zum Religionsunterrichte sind Vertreter der Kirchen» und Religionsgenösseü-
ichaften zu berufen (§. n, Absatz «). 

8< 39. Die Wiederholung einer Prüfung ist in der Regel nur einmal 
"lässig. 

Eine Ausnahme kann nnf Antrag der Prlifungseommission der Minisler 
Ur Cultus und Unterricht gestatten. 

tz. 40. Schulamtscanbidaten, welche nach Ablegnng der Lrbrbefähigmuis-
rlifung seit mehr als drei Jahren keinen Schuldienst'an'eincr mit dem Ossrnt 

tichtoitsrechte ausgestatteten Schule versehen haben, müssen sich vor ihrer desini' 
tiveNi Anstellung an einer öffentlichen Schule (§. 2> einer abermaligen Prüfinm 
unterziehen. 

I n besonders berücksichtigungswcrten Fällen kann der Minister si!r Cnlln^ 
und Unterricht Dispens gewähren. 
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tz. 41. Diejenigen, welche den Unterrichtscurs NN einer mit dem ÖsfenK 

der übrigen gest'Mlcyen ^isoroern'ue >?;. .,^, ^u,ny i) ouin) ^^le^ung ^lnr, 
Prüfung an einer staatlichen Lehrerbildungsanstalt das Zeugnis der Reife erwtr» 
den ( 8 - ! ^ . Absatz 1). 

Die Bedingungen, nntrr denen Kandidaten, welche die Lchrbefähigung für 
Mittelschulen erworben haben, die Lchrbefähigung und Anstellungsfähigkeit für,' 
Volksschulen erlangeil können, bestimmt der Minister für Cultus und Unterrichts 

Die definitive Anstellung solcher Oandibaten kann jedoch nur nach einer 
mindestens einjährigen Verwendung im Vollsfchuldicnste G. 38, Absatz 2 und 3) 
erfolgen. 

ß. 42. Zum Zwecke einer weiteren Ausbildung für den Zehrerberuf, insbe
sondere in Lehrgegenständen der Bürgerfchule, siud besondere Lehrcurse zn errichten. 

Die näheren Bestimmungen erlässt der Minister für Cultus und Unterricht. 
IV. F o r t b i l d u n g der Lehrer. 

8. 4!t. Die pädagogische und wissenschaftliche Fortbildung der Lebrcr soll 
durch Schulzeitschriften, Lehrerbibliothelen, periodifche Confercnzen uno Fort-
bilduugscurse gefördert werden. 

^. 44. I n jedcm Schulbezirke ist eine Lehrerbiblioihek anzulegen. 
Mit der Verwaltung der Lehrerbibliothek wird eine von der Aezirkslehrer° 

confcrenz s .̂ ^5) gewählte Commission betraut. 
8> 45». I n jedem Schulbezirke ist mindestens einmal jährlich unter der 

Leitung des Vczirksfchulinspcctors eine Lehrerconserenz abzuhalten. 
Aufgabe derselben ist die Nerathung und Besprechung über Gegenstände, 

welche das Schulwesen betreffen, insbesondere über die Lehrfächer der Volksschule, 
über die Methoden des Unterrichtes, Lehrmittel, Einführung neuer Lehr» und 
Lesebücher, Schulzucht u. dgl. m. 

Sämmtliche Lehrer der öffentlichen Volksschulen und Lehrerbildungsanstalten 
des Bezirkes sind verpflichtet, nn der Bezirlsconserenz theilzuneymen. Den Lehrern 
der Priuatanstaltcn bleibt es freigestellt, sich an dieser Conferenz zu bethelligen.' 

8. 40. I n jedem Lande finden nach je fechs Jahren Konferenzen von 
Abgeordneten der Bezirksconfercnzen unter dem Vorsitze eines Lanbesschulinspec-
tors statt lLandesconfereuzcn). 

ß. 47. Die Fortbildungscurse für Lehrer werben an den Lehrerbildungs
anstalten in der Regel zur Zeit der Herbstfcrien abgehalten. 

Die Lehrer sind verpflichtet, einer Aufforderung von Seiten der Landes 
schnlbehördc, sich «n den Fortbildungscursen zn betheiligen, Folge zu leisten. 

V. Rechtsverhäl tn isse der Lehrer. 

„ ^ ' 48. , Der Dienst an öffentlichen Schulen ist ein öffentliches Amt und für 
alle Staatsbürger glelchmäsng zugänglich, welche ihre Befähigung biezu in gesetz
licher Weise nachgewiesen haben. 

Als verantwortlicher Schulleiter (ß§. 12, 14, Absatz 2, ß, i<), Punkt 4 und 5) 
können nur solche Lehrpersoncn bestellt werden, welche auch die Befähigung zum 
Religionsunterrichte (§, 38, Absatz 5) jenes Glaubensbekenntnisses nachweisen 

V ^ ^ ' . ^ Ä betrachtet. (5s ist Pflicht der Schulleitung an'der'ilb'e'rwachlm'g 
^ , . 3 ^ ^ L 7 , . n ^ " ' « ^ " 7 " ^ festgesetzten religiösen Übungen durch 
Lehrer des betreffenden Glaubensbekenntnisses sich zu bctheiligen 
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Vom Lehramt« sind Diejenigen ausgeschlossen, welche in ^i'lge einer , ! , „ ' 
gerichtlichen Vcrurthcilnng von der Wählbarkeit in die Gemrindevertrelung „>,> 
geschlossen sind. . 

l j . 4U. Die provisorische oder zeitweilige Besetzung erledigter Dienststellen 
an Volksschulen kommt der Bezirksschulaufsicht, dei LehrerbiIdu,ilV>anstaiten und 
den damit in Verbindung stehende,, Übungoschulen der Lande^schulbehörde -.». 

ß.5s>. Die definitive Anstellung der Dircctoreu, Lehrer und Nnlevlelner 
nn öffentlichen Volksschulen erfolgt unter Mitwirkung Derjenigen, welche die 
Schule erhalten, von der Landesschulbehörde. 

Diese Mitwirkuug besteht entweder in der Ausübung des Vorschlags- oder 
tn der des Präsentations- (Ernennung^) Rechtes. 

Die näheren Bestimmungen hierüber, sowie iibrr die Vorriiclnng au>' einer 
! Niederen in eine höhere Gehaltsstufe, sind durch die Landesgesel'gebnng fesl̂ uslelieu. 

Dem Präsentierte,,,-welcher den im ß. 1« gestellten Anforderungeu enl-
spricht, kann die Austeilung nur dann verweigert werden, wenn demselben er 
herzliche sitllicye Gebrechen' oder Handlungen solcher Art zur Last sallei,, daft 
wegen derselben die Entlassung eines schön angestellten Lehver > ausgesprochen 
werden tonnte. 

§. 5 l . Das Mas, der Lehruervslichtung richtet sich nach dem Bedürfnisse 
, der Schule. Eine Mehrleistung über dreißig wöchentliche Unterrichtsstunden ,n»s> 
besonders entlohnt werden. 

ß. 52. Welche Nebenbeschäftigungen mit dem Lehramte, unvereinbar seien, 
bestimmt die Landesgcsetzgebung. 

tz. 5N. Mit dem Lehrbefähigungszeugnissc für allgemeine Ilollsschulen ver
sehene Lehrpersonen, bereit Leistungen sich als ungenügend erweisen, tonnen von 
der Landcsschulbehörde zur nochmaligen MIegung der Lehrbefähignnghvrüsnng 
verhalten werden. ,^eigt sich dabei wiederholt ein ungenügendes Prüfung^,,' 
ergebnis, so zieht dies den Verlust des früher erworbenen Lehrbesähigung^eugr 
nisses nach sich, und es hängt von der Entscheidung der Landesschulbehörde ab, 
ob eine weitere Verwendung in provisorischer Eigenschaft zu gestalten oder die 
Entfernung vom Lehrfache auszusprechen sei. 

H. 54. Pflichtwidriges Verhalten des Lehrpersouals in der Schule und ein 
das Ansehen des Lehrstandes oder die Wirksamkeit als Erzieher und Lehrer scbä 
digendcs Verhalten desselben außerhalb der Schule zieht die Einwendung von 
Disciplinarmitteln nach sich, welche unabhängig von einer etwaigen strafrecht
lichen Verfolgung eintreten. 

Das Nähere hierüber bestimmt die Landesgesehgebung, wobei als Grund-
> sah zn gelten hat, dass die Diensteoentlnssung und Entfernung vom Schulfache 
' gegen Dneetoren, fowie gegen definitiv angestellte Lehrer und Unterteilter nur 
, auf Grund eines vorausgegangenen ordnungsmäßigen Dioeiplinarverfahreny 
-stattfinden kann. 

§. 55. Die Regelung des gesetzlichen Diensleinlommcns und der Art des 
Bezuges hat durch die Landesgesehgebung zu erfolgen, wosür folgende <'!rnnd 
sähe gelten: 

1. Die Minimalbezüge, unter welche leine Schtllgeiueinde herabgehen dar,, 
sollen so bemessen sein, dass Lehrer und Nnterlchrcr frei von hemmend»'.'lebe,,. 

, geschästen ihre ganze Kraft dem Berufe widmen und erstere auch eine Familie 
' den örtlichen Verhältnissen gemäß erhalten können. 

2. Die Lehrer haben ihr Diensteinlommen ninnitlelbar von der Schul 
gemeinde zn erhalten und dürfen mit der Erhebuug dc>) Schulgeldes nicht betraut 
werden. ^ 

-.'). Über die rechtzeitige und befriedigende Verabsolguug der Lehieebeuiae 
wachen und entscheiden die Schulbrhördcu. 



§. 56. Sämmtliche definitiv angestellte Lehrer und mit dem Lehrbefähi« 
nungsieugnisfc «ersehene Unterlehrer, sowie die Witwen und Waisen derselben 
sind pensionsberechtigt lind in dieser Beziehung im Allgemeinen nach den für 
Staatsbeamte geltenden Normen zu behandeln, wobei auch jene Zeit anrechen» 
bar ist, welche Jemand nach zurückgelegter Lehrbefähigungsprüfung in provi^ 
sorischer Anstellung an einer öffentlichen Schule zugebracht hat. 

tz. 57. Zur Deckung der Pensionsnuslagcn sind in den Königreichen und 
Ländern unter Mitwirkung der Lehrer, der Gemeinden und des Landes, sowie 
durch Zuweisung geeigneter Zuschüsse Pensionsfonde zu errichten, deren Vor« 
Wallung der Landeoschulbehörde zustehen soll. 

Gemeinden, welche für die Pensionierung der Lehrer in entsprechender Weise 
selbständig Sorge tragen, sind von der Verpflichtung, an dem gemeinschaft
lichen Pensionsfonde teilzunehmen, befreit. 

Die näheren Bestimmungen sind durch die Landesgesctzgebüng festzustellen. 
H. 58. Die aus Staatsmitteln besoldeten Lehrer und deren Angehörige 

erhalten aus denselben auch die entsprechenden Versorgungsgebühren. 

VI , E r r i c h t u n g der Schulen. 

l j. 59. Die Verpflichtung zur Errichtung der Schulen regelt die Landes
gesctzgebüng mit Festhnllung des Gruudscchcs, dass eine Schule unter allen 
Umstanden überall ;u errichten sei, wo sich im Umkreise einer Stunde und nach 
einem fünfjährigen Durchschnitte mehr als 4" Kinder vorfinden, welche eine über 
vier Kilometer entfernte Schule besuchen müssen. 

Ebenso kommt es der Landesgesetzgcbnng zu, in Betreff der Errichtung 
der fiir das Land nothwcndigen Schulen und Erziehungsanstalten für nicht voll-
sinnige, ferner von solchen für sittlich verwahrloste Kinder, sowie der in: H. 10 
erwähnten Anstalten und Lehrcurse die geeigneten Anordnungen zu treffen. 

§. 60. Fiir Kinder, welche in Fabriken oder größeren Gcwerbsunter-
nehmungcn beschäftigt werden und dadurch an dem Unterrichte in der Gemeinde
schule theilzunelimen verhindert sind, haben die Fabrilsinhabcr nach den über die 
Einrichtung öffentlicher Schulen bestehenden Normen entweder allein oder in 
Verbindung mit anderen Fabrilsherren selbständige Schulen zu errichten. 

i j . l>1. Mo und mit welchen Mitteln Bürgerschulen zu errichten seien, 
stellt die Landesgesetzgelumg fest. 

V I I . A u f w a n d dos Volksschulwesens u n d Bes t re i tung desselben. 

ß. 62., Für die nothwendigen Volksschulen sorgt zunächst die Ortsgemciude 
unter Aufrechthllltung zu Recht bestehender Verbindlichkeiten und Leistungen 
dritter Personen oder Eorporationen. 

Inwicferne die Bezirke daran theilnehmen, dann wie der Aufwand für die 
im ß. i n ui'b §. «N, Absah 2, erwähnten Anstalten und Curse zu bestreiten sei, 
bestimmt die Lnndesgesehgebung. 

8- l>!5. Jede Schule soll die erforderlichen, den Bedürfnissen des Unter" 
richtes und der Gesundheitspflege entsprechend eingerichteten Schullocaliläten 
besitzen. 

Die Herstellung, Erhaltung, Einrichtung, Miete und Beheizung der Schuld 
localitäteu, sowie die Herstellung der Lehrerwohnungen regeln besondere Landes« > 
gesehe. 

Bei jeder Schule ist auch ein Turnplatz, in Landgemeinden nach Thun-
lichkeit ein Garten für den Lehrer und eine Anlage für landwirtfchaflliche Ver 
suchszwecke zu beschaffen. Die Beltragspflicht hief'ür, sowie für Lehrmittel und 
sonstige Unternchtserfordernisfe ist, soweit dafür nicht anderweitig gesorgt worden 
,st, durch die Landesgesetzgcbung zu regeln. 
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' lf. 64. Es bleibt der Landesgesetzgebung anheimgestrllt, zur Deckung des 
Dotati'onsaufwandes fiir die öffentlichen Bolköschuleu, soweit nicht einzelnen der 
selben besondere Zuflüsse gewidmet sind oder gewidmet werden, eigene Landes 
oder Bezirlsfonde zu bilden. 

' I m Zusammenhange damit wird sie nuch über den Fortbesland der Schul-
geldznhlung nnd der Pritsentations' (Ernennungs-) Nechle zu entscheiden haben. 

ß. 65. Eltern, welche ihre Kinder entweder zu Hause oder in einer Priual-
anstalt unterrichten lassen, sind vom Schulgelde, nicht aber von den anderen 
gesetzlichen Schullnsten befreit. 

tz. 66. Soweit die Mittel der Ortsgemeindcn (beziehungsweise der Bezirke) 
für die Bedürfnisse des Volksschulwrscns nicht auüreichen, hat dieselben da>,, Vand 
zu bestreiten. 

Die Normalschulfonbe gehen in ihrem gegenwärtigen ihatsächlichen Bestände 
mit allen auf ihnen rücksichtlich der Berwendnng für Schulzwecke oder ni>5 besoi^ 
deren Pnvalrechtstiteln lastenden Verbindlichkeiten und mit der an^schlichlichen 

^Widmung für die Zwecke des öffentlichen Bolksschnlwesens in die Verwaltung 
der betreffenden Länder in der Weife über, dass die Perwahrung und Berwnl-
tnng des Stammvermögens dem Landesausschusse, die Anweisung der Aufgaben auf 
ttründ drs vom Landtage festgestellten Präliininars der Landesschulbehörde znloln,!,!. 

Zuin Schulsonde derjenigen Länder, welche bisher vom Staate einen Zu-
/ schuss erhielten, nnrd ein solcher auch ferner mit dein Durchschnitt,,I>e!>nie jener 
> Summe geleistet, welche in den Jahren l8<,M, 18,:? und l»»!« ;niu betreffenden 

sllormalschnlfonde aus den allgemeinen Staatscinlünften beinetra^en wurde. 
Bei der Berechnung dieses Betrages sind aber jene Snmmen vorweg abzu

ziehen, welche für Zwecke verwendet wurden, für die lünftig unmittelbar aus 
Staatsmitteln vorzusorgen sein wird (ß. N« nnd 67). 

ß. 67. Die Dotationserfordernisse für die Lehrerbildungsanstalten und die 
zu denselben gehörigen Übungsschnlen, ferner für die im ^. '!? ernnihnten Sti-
pendien, sowie für die im §. 42 angeordneten höheren Lrhrcurfe werden aus 
Staatsmitteln bestritten. 

, Wo die Übungsschule zugleich die Bestimmung einer nothwendigcn Gemeinde 
schule erfüllt, hat der Staat zu dem Dotationsaufwande für dics/lbe c,eaen en<-
sprechende Theilnnhme der Regierung an der Besetzung der Lehrstellen Beiträge 
zu leisten, deren Zlusmnst lu jedem Falle einem besonderen Übereinkommen vor
behalten bleibt. 

Die Auslagen für die Furtbildungscnrse (§. 4?) sind aus Staatsmitteln 
zu bestreiten. 

N. Von den Priuatanstallen. 
ß. 68. Die Errichtung von Privatbildnngsanstalten für Lehrer und Lehre

rinnen ist unter folgenden Bedingungen zulässig.' 
1. Statut und Lchrplan, sowie jede Änderung derselben bedürfen der lye°> 

nehmigung des Ministers für Eultus und Unterricht. 
2. Als Directoren und Lehrer (Lehrerinnen) lönncn nur solche Personen 

Verwendung finden, die ihre volle Befähigung, die Lehramtszöglinao cm>nul'il' 
den, dargelegt haben. Hiefür ist mindestens der Nachweis eines Vehrbesnhi.n»!,'/.! 
zeugnisses für Bürgerschulen und einer dreijährigen praktischen Verwenduna im 
Schuldienste erforderlich. Ausnahmen kann der Minister für Cullns und Unter
richt'in Fällen bewilligen, wo eine entsprechende Lehrbefähigung in anderer Weife 
vollkommen nachgewiesen ist. 

Unter denselben Bedingungen ist die Errichtung von Lehrersemiuaricn, in 
enen die Zöglinge des Lehramtes nebst dem Unterrichte zugleich Wohnung und 
erpflegung erhalten, gestattet. 



ß. l>9. Priuatl'ildungsanstaltcn und Seminare können vom Minister für Clll-
ins und Unterricht das Recht zur Ausstclluug staatsgiltiger Zeugnisse (Öffentlich-
leitsrecht) unter der weiteren Bedingung erhalten, dass der Lehrplan nicht wesent» 
lich von dein der staatlichen Lehrerbildungsanstalten abweiche, daß bei Ernen-, 
nung des Dircctors und der Lehrer die Bestätigung der Landesschulbehördo ein
geholt, und dass die Schlussprüsnng unter der Leitung eines Abgeordneten der 
letzteren vorgenommen werde, ohne dessen Zustimmung ein Zeugnis der Reife 
nicht ertheilt werden laun. 

tz. 70. Die Errichtung von Privatlehranstalten, in welche schulpflichtige 
Kinder ausgenommen werden, dann die von Anstalten, in welchen solche Kinder 
auch Wohnung und Verpflegung finden (Erziehungsanstalten), ist unter folgen» 
den Bedingungen gestattet: 

1. Vorsteher und Lehrer haben jene Lehrbefühiguug nachzuweisen, welche 
von Lehrern nn öffentlichen Schulen gleicher Kategorie gefordert wird. Ausnah« 
men lann der Minister für Eultus und Unterricht in Fällen bewilligen, wo die 
erforderliche Lchrbefähigung in anderer Weise vollkommen nachgewiesen ist. 

2. Das sittliche Verhalten der Vorsteher und Lehrer muss unbeanstandet 
sein, 

3. Der Lehrplan muss mindestens den Anforderungen entsprechen, welche 
an eine öffentliche Schule gestellt werden. 

4. Die Einrichtungen müssen der Art sein, dass für die Gesundheit der 
Kinder leine Nachtheile zu befürchten sind. 

5». Jeder Wechsel in dein Leinpersonale, jede Änderung im Lehrplane und 
jede Veränderung des Locales ist den Schulbehörden vor der Ausführung mit» 
zutheilcn. 

Zur Eröffnung solcher Anstalten bedarf es der Genehmigung der Landes» 
schulbeliörde, welche nicht versagt werden kann, sobald den vorstehend unter l—4 
angeführten Bedingungen Genüge geschehen ist. 

ij. 71. Die Priuataustalten stehen unter staatlicher Aufsicht. Die Vorsteher 
derselben sind für deren ordnungsmäsngen Zustand den Behörden verantwortlich. 

l j . 72. Priuatanstalten lönnen vom Minister für Cultus und Uuterricht 
das Recht zur Ausstellung staatsgiltiger Zeugnisse erhalten, wenn die Organisa
tion und das Lehrzirl jenen der öffentlichen Schule, welche die Priuallehr'anstalt 
ersetze!: soll, entspricht. 

Wirb durch eine solche Lehranstalt dem Bedürfnisse nach Schulen in einer 
Gemeinde Genüge geleistet, so kann diese von der Verpflichtung, eine neue Schul 
zu gründen, entbunden werden. 

Derartigen Priuatanstalten wird das Öfsentlichleitsrecht entzogen, wen 
ste den an die Volksschule gestellten Anforderungen nicht mehr entsprechen. 
r>^ ^ / ' ^ ' P"""tanstaltcn, nn welchen die Gesetze nicht beobachtet oder mora 
lische Gebrechen offenbar werden, sind von der Landesschulbehörde zu schließen, 

Schlussbestimmunsten. 

8> 74. Die im gegenwärtigen Gesetze enthaltenen Competcnzbestimmungcn 
finden nur da Anwendung, wo dieselben uicht bereits durch die Landesgesetz 
gcbung festgestellt sind. Durch dieselben wird auch das mit Allerhöchster Entschließung 
vom 25. I,,ni t«67 genehmigte Regulativ, betreffend die Einsetzung eines Lan-
desschulrathcs für die' Königreiche Gnlizicn, Lodomerien und das Großherzogthum 

, Krakau, nicht berührt. 
. 8- 75. Mit Rücksicht auf die besonderen VertMnisse der Königreiche Dal. 

matien, Galizien und Lodomerien mit dem Groscherzogthume Kralau, der Herzog» 
thümer Kram und Bukowina, der Markgrafschaft Istrien und der geftirsteten 
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^/asschaft GArz nnd Gradiska bleibt es den Lnudesgesehgebungen daselbsl vor-
sbchalten, Abweichungen von den im ß. 21, Absah 1, .'!, !, 5 und ,'., im t- '_'.'. 
^Absatz 2, im ß. 28 und im ß. <!8 und in dem Königreiche Galizien und ^odo 

merien mit dem Großherzogthume Krakau auch in den §5Z. 17, i« , i<» nnsgesieü 
ten Grundsähe» zuzulassen, 

- Die Vestinnnungen des tz. ^3, Absah 2, haben in den Kiinig^!«!'en Dal 
mntien, Galizicn nud Lodomericn mit dem «Brosche,zogthumr Krnlau leine c^eltnna, 

ß. 7l i . Das gegenwärtige Gesetz tritt, soweit znr Ausslilirung demselben 
neue Landesssesehe erforderlich sind, gleichzeitig mit diesen, in allen srinen anderen 
Bestimm unge'n aber mit VegiNn des der Kundmachung nachfolgenden Cchuljnin 
in Wirksamkeit. 

l j . 77. Mit dem Beginne der Wirksamkeit des gegenwärtigen l̂ esetleo trc-
teil in' dem betreffende,: Lande alle auf Gegenstände dieses Gesehen sich b^n-l»'n 
den bisherigen Gesehe nnd Verordnungen, insoweit solche den Bestimmungen dc>> 
gegenwärtigen Gcsehes widersprechen oder durch dieselben ersetzt »verdenk nnster 
,nrnft. 

'§. 78. Mit der Durchführung dieses Gesehes nnd der Erlassung der nötbi 
gen Instructionen, sowie der erforderlichen Übergnugsbestimuningen ist der Mini 
ster für Cultus und Unterricht beauftragt, 

-

ss. l, HolbuchdriKlerci Karl Prochakw in Tcslw, 
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